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FIRMENGEMEINSCHAFTSBETEILIGUNG   Anmeldeschluss: 24. April 2018 
 
 
 
ECO Expo Asia 2018, International Trade Fair on Environmental Protection, 
vom 25. - 28. Oktober 2018 in Hong Kong 
 
 
Veranstalter der Gemeinschaftsbeteiligung des Landes Hessen: 
 
ECM Expo&Conference Management GmbH, Katharinenstraße 8, 10711 Berlin  
Kontakt: Anika Röttger  
Tel.: +49 (0) 30 / 61 78 43 44 
Fax: +49 (0) 30 / 61 78 43 49 
ar@ecm-berlin.de 
 
Hessen Trade & Invest GmbH  
Konradinerallee 9, 65189 Wiesbaden, 
Kontakt: Frau Nicole Wawer 
Tel.: +49 (0)611 95017-8692 | Fax: -5-8692 
nicole.wawer@htai.de  
 
und in Zusammenarbeit mit der:  
Industrie- und Handelskammer Frankfurt am Main 
Börsenplatz 4, 60313 Frankfurt 
Kontakt: Frau Sonja Müller 
Tel.: +49 (0)69 2197-1433 
sonja.mueller@frankfurt-main.ihk.de 

 
 
 

Besondere Teilnahmebedingungen 
 
1. Anmeldeschluss: 24. April 2018 
Es wird darauf hingewiesen, dass Anmeldungen nach dem Anmeldeschluss nicht mehr 
berücksichtigt werden können. Ferner, dass die Beteiligung nur durchgeführt wird, wenn die 
Mindestteilnehmerzahl von vier (4) Unternehmen erreicht ist. 
 
 
2. Beteiligungsbeitrag für Standfläche und Standbau 
Es gelten die auf den Anmeldeformularen genannten Preise. Der Beteiligungsbeitrag wird bei 
Verzicht auf einzelne Leistungen nicht reduziert. 
 
  
3. Beteiligungsformen 
Den Unternehmen steht die folgende Beteiligungsform zur Verfügung: 

- Hallenfläche inkl. Standbau (Mindestfläche: 9 m²) 
 
 
3.1 Allgemeine Leistungen 

- Organisation und Durchführung der Messebeteiligung 
- konzeptionelle Planung und einheitliche Rahmengestaltung des Messestandes 
- Betreuung der beteiligten hessischen Unternehmen vor und während der Messe 
- Informationsstand mit Lounge 
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3.2 Ausstellerspezifische Leistungen 
Mit dem Beteiligungspreis sind die folgenden Leistungen abgegolten: 
 

- Hallenfläche inkl. Standbau (mind. 9m²) 
o Standfläche in der Halle 
o Standbau im Hessen-Design 
o Wandelemente gem. Rahmenkonzept und Standdesign, inkl. Blende mit 

Firmennamen und Logo 
o Einheitlicher Bodenbelag innerhalb der Standfläche 
o Grundbeleuchtung 
o Möblierung: Ein Tisch mit vier Stühlen, eine verschließbare Standtheke mit 

Firmenlogo auf der Frontseite, zwei Barhocker, ein Papierkorb, ein 
Prospektständer 

o Stromanschluss für Beleuchtung, eine Dreifachsteckdose 
o Standreinigung (ohne Exponate) 

 
 
Der Veranstalter stellt dem Teilnehmer die zur Standausstattung gehörenden Bauteile / 
Gegenstände für die Dauer der Veranstaltung mietweise zur Verfügung. Diese dürfen nicht 
beschädigt werden. Beschädigte Bauteile / Gegenstände werden zu Lasten des Ausstellers 
repariert oder neu beschafft. 
 
Ein Verzicht auf einzelne Leistungen begründet keinen Anspruch auf Herabsetzung des 
Beteiligungsbeitrages. 
 
Die Mietfläche (Ausstellungsfläche) wird dem Aussteller übergeben wie gesehen. Der 
Veranstalter ist für den baulichen Zustand der angemieteten Hallenflächen und des 
Standbaumaterials nicht verantwortlich. 
 
Weitere Standausstattungen wie z.B. Zusatzmöbel, Technik oder Sonderanfertigungen 
können auf eigene Kosten bestellt werden. Wir unterbreiten Ihnen gern ein Angebot. 
 
 
4. Zahlungsbedingungen 
Mit der Anmeldung wird dem Aussteller eine Anzahlung in Höhe von 20 % des 
voraussichtlichen Beteiligungsbeitrages zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer 
(„Anzahlungsbetrag“) entsprechend der gewünschten Fläche berechnet. Der 
Anzahlungsbetrag wird zu dem auf der Anzahlungsrechnung angegebenen Termin fällig. 
 
Der Vertrag zwischen Veranstalter und Aussteller kommt erst mit Zulassung zustande. Mit 
der Zulassung wird der gesamte Beteiligungspreis zuzüglich etwaiger Gebühren und jeweils 
zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer fällig und dem Aussteller unter Anrechnung des 
Anzahlungsbetrags berechnet. Mit Zugang der Endrechnung wird der Differenzbetrag zur 
Zahlung fällig.  
 
 
Rechnungsbeträge sind innerhalb der angegebenen Frist ohne Abzug spesenfrei und in Euro 
auf das Konto der ECM Expo&Conference Management GmbH, DE15 1005 0000 0710 0328 
97, BIC-/SWIFT Code: BE LA DE BE, Berliner Sparkasse unter Angabe der 
Rechnungsnummer und des Messetitels „ECO Expo Asia 2018“ zu überweisen. Sofern der 
Aussteller im Anmeldeformular eine abweichende Rechnungsadresse angibt, bevollmächtigt 
er die angegebene Person/Firma zum Empfang der Rechnung und der sonstigen 
Zahlungsaufforderungen. Hierdurch wird der Aussteller von seiner Zahlungsverpflichtung 
nicht befreit. 
 
Ein Anspruch auf Teilnahme und die zugeteilte Standfläche besteht erst nach vollständiger 
Bezahlung der Rechnungen. Der Nachweis der Bezahlung ist vom Aussteller zu erbringen. 
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5. Transport 
Für die ordnungsgemäße Ein- und Ausfuhr von Gütern ist alleine der Aussteller 
verantwortlich. 
 
 
6. Hinweise 
Personenbezogene Daten werden von ECM Expo&Conference Management GmbH und 
dem Veranstalter und gegebenenfalls von Service-Partnern unter Beachtung der 
Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes zur Betreuung und Information von Kunden 
und Interessenten sowie zur Abwicklung der angebotenen Dienstleistungen erhoben, 
verarbeitet und genutzt.  
 
Anmeldungen werden nach dem Datum des Eingangs der Anmeldung bearbeitet.  
 
Bitte beachten Sie auch die "Allgemeinen Teilnahmebedingungen" (ATB), die durch diese 
„Besonderen Teilnahmebedingungen“ (BTB) ergänzt werden. Im Falle einer 
Nichtübereinstimmung gelten die BTB vor den ATB. 
 
Die genannten Preise verstehen sich zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer, sofern die 
Leistung in Deutschland steuerbar ist. 
 
 

Berlin, 05.03.2018 


